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§ 44 NO JG Kosten der Ausiibung der
Genossenschaftsjagd durch einen

Genossenschaftsjagdverwalter

NO JG 2 - NO Jagdgesetz 1974

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Die mit der Verwaltung der Genossenschaftsjagd durch einen Genossenschaftsjagdverwalter verbundenen Kosten,
einschliel3lich des Ersatzes von Jagd- und Wildschaden, sind von der Jagdgenossenschaft zu tragen, welcher auch die
sich ergebenden Einnahmen zuflieRen. Mit Schlul jedes Jagdjahres ist die Abrechnung vorzunehmen und von dem
Jagdausschul? innerhalb des Monats Janner in ortsublicher Weise kundzumachen.

(2) Auf die Verteilung eines allfalligen Reingewinnes finden die Bestimmungen des8 37 sinngemal? Anwendung.

(3) Der zur Deckung eines etwaigen Abganges erforderliche Betrag ist durch den JagdausschuR unter Zugrundelegung
des in 8 37 Abs. 1 bezeichneten Mal3stabes auf die einzelnen Grundeigentiimer aufzuteilen, die die Zahlung binnen
zwei Wochen nach Erhalt des Zahlungsauftrages zu Handen des Obmannes des Jagdausschusses zu leisten haben.

(4) Der JagdausschuR ist berechtigt, auch vor der Vornahme der endglltigen Abrechnung auf Grund einer
einstweiligen, im Gemeindeamt zur Offentlichen Einsicht aufzulegenden Abrechnung, deren Auflage ortsublich
kundzumachen ist, die zur Deckung von Kosten erforderlichen Betrage in der im Abs. 3 bezeichneten Weise von den
Mitgliedern der Jagdgenossenschaft einzuheben.

(5) Ruckstandige Betrage (Abs. 3 und 4) sind wie Geldleistungen fir Gemeindezwecke einzubringen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jg_2/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/noe_jg_2/paragraf/37
file:///

	§ 44 NÖ JG Kosten der Ausübung der Genossenschaftsjagd durch einen Genossenschaftsjagdverwalter
	NÖ JG 2 - NÖ Jagdgesetz 1974


